
TOP 6. Kassenkredites für das Finanzjahr 2025 (Kenntnisnahme) 

 

Richtlinien Gemeindefinanzierung NEU, IKD-2019-494009/553: 

 

Hinweise zur Erstellung von Voranschlägen, Nachtragsvoranschlägen 2025, BHSDGEM-2024-157933/6-HoM: 

 

 

 

  



Erstellung der Voranschläge der Gemeinden und Sozialhilfeverbände für das Finanzjahr 2025, IKD-2024-

138228/16-LI 

 

Es wurden drei Banken zur Abgabe eines Angebotes eingeladen. (Allgemeine Sparkasse, Raiffeisenbank 

Region Schärding und Oberbank Ried im Innkreis). 

Die maximale Höhe des Kassenkredites beträgt gem. § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel der 

Einzahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit. 

Da die genaue Summe noch nicht bekannt war, wurde für das Finanzjahr 2025 ein Kreditrahmen in der Höhe 

von 1.300.000 Euro angenommen. 

 

VA 2025 Stand 25.11.2024 – 5.242.000,00 x 33,33 % = 1.747.158,60 Euro 

VA 2025 = 1.300.000,00 Euro f. Kassenkredit 

Annahme für 01/2025 = 500.000 Euro 

  


